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Management Summary  
 
 

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) müssen die Verwaltungen von 
Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltun gsleistungen bis zum 31.12.2022 auch on-
line anbieten. Allerdings ist nicht ohne Weiteres klar , welche Verwaltungsleistungen es in 
Deutschland genau gibt und welche Digitalisierungspotenziale bei der Umsetzung des OZG 
gehoben werden sollen. Das vorliegende Dokument soll hierfür Klarheit  schaffen, indem 
es die online anzubietenden Verwaltungsleistun gen in etwa 575  OZG- Leistungen zusam-
menfasst.  Die etwa 575 umzusetzenden OZG- Leistungen für Bürgerinnen und Bürger so-
wie für Unternehmen sind anhand von Lebens -  und Geschäftslagen systematisiert. Jedes 
dieser Lebens-  bzw. Geschäftslagenpakete umfasst durchschnittlich etwa  10 Verwaltungs-
leistungen.  
 
Ausgangspunkt für die Identifikation der umzusetzenden Verwaltungsleistungen bildet 
der Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung  (LeiKa), in de m die meisten Leistungen 
von deutschen Verwaltungen erfasst sind. Diese Leistungen wurden in einem ersten 
Schritt auf eine einheitliche Granularität aggregiert und um bislang fehlende Leistungen 
ergänzt. Anschließend wurden Leistungen abgegrenzt, die nicht  in den Anwendungsbe-
reich des OZG fallen, wie beispielsweise verwaltungsinterne Leistungen. Abschließend 
wurden die Leistungen in Lebens -  und Geschäftslagenpaketen systematisiert.  
 
Im Ergebnis liegen etwa 55  Lebens-  und Geschäftslagenpakete vor, die alle etwa 575  
OZG- Leistungen enthalten.  Der Umsetzungskatalog spiegelt den aktuellen  Informations-
stand dar, der sich im weiteren Verlauf noch ändern wird. Zum einen wird die I nformati-
onsbasis des Katalogs durch die Beteiligung von  Verwaltungsexperten  weiter validiert , 
zum anderen ändern sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen und damit auch die Auf-
gaben der Verwaltung fortlaufend, sodass Leistungen hinzukommen, sich verändern oder 
entfallen können.  Aufgrund dessen sollte  der Umsetzungskatalog fortgeschrieben  und in 
einem festen Rhythmus  eine neue Version veröffentlicht  werden . 
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Vorwort   
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

um die digitale Verwaltung in Deutschland voran 

zu bringen, müssen wir in den nächsten Jahren er-

hebliche Fortschritte machen. Das Onlinezugangs-

gesetz verpflichtet uns, bis zum Jahr 2022 sämtli-

che Leistungen der Verwaltung auch digital anzu-

bieten. Im föderalen Zus ammenspiel sind jedoch 

viele dieser Aufgaben über die unterschiedlichen 

Ebenen der Verwaltung verteilt. Deshalb können 

wir das Ziel nur erreichen, wenn Bund, Länder und 

Kommunen gemeinsam voranschreiten.  

Eine intensivere, neue Form der Zusammenarbeit als b isher ist dafür erforderlich. Nur 

dann können wir erreichen, dass Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen flächendeckend 

genau die Leistungen einfach finden und nutzen, die sie gerade benötigen. Und das, 

ohne sich aufw ändig über Zuständigkeiten der verschieden en Verwaltungsebenen infor-

mieren zu müssen.  

Die Erstellung des vorliegenden Umsetzungskatalogs zeigt mustergültig, wie eine solche 

neue Form der Zusammenarbeit aussehen muss. Experten aus Bund, Ländern und Kom-

munen haben umfangreich unterstützt und standen  als Ratgeber zur Seite. Bei allen mit-

wirkenden Experten, bei den Autoren und dem Rechercheteam möchte ich mich ganz 

herzlich für ihr Engagement und das aus meiner Sicht hervorragende Ergebnis bedanken. 

Der Umsetzungskatalog zeigt, welch gute Ergebnisse wi r erzielen können, wenn wir un-

sere Kräfte bündeln.  

In kurzer Zeit hat das Team mit dem Katalog eine wesentliche Grundlage für die Umset-

zung des OZG gelegt. Er stellt alle Verwaltungsleistungen zusammen, für die digitale Lö-

sungen umgesetzt werden müssen ė zusätzlich ergänzt um Informationen, die für die 

Entwicklung der jeweiligen digitalen Angebote relevant sind. Darüber hinaus liefert er 

uns eine nutzerorientierte Perspektive: Die Leistungen sind nicht nach den Zuständigkei-

ten der Verwaltung sortiert und gr uppiert, sondern aus der Sicht von Bürgerinnen, Bür-

gern und Unternehmen strukturiert. Sie sind in Lebens -  und Geschäftslagen gebündelt, 

die sich an den wirklichen Anliegen und dem Lebensalltag unserer Verwaltungskunden 

orientieren. Denn häufig werden in ei ner Lebens-  oder Geschäftssituation mehrere Leis-

tungen relevant, die aber oftmals eben nicht der gleichen Zuständigkeit innerhalb der 

Verwaltung unterliegen.  

Orientieren wir uns bei der Umsetzung digitaler Verwaltungsleistungen daher nicht län-

ger an der Verwaltungssicht, dann können wir den Zugang zur Verwaltung deutlich ver-

einfachen. Wir können vermeiden, dass Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen immer 

wieder die gleichen Daten und Nachweise mehreren verschiedenen Behörden zur Verfü-

gung stellen müssen. Der Umsetzungskatalog ist eine gute Grundlage, digitale Verwal-

tungsleistungen nutzerorientierter zu strukturieren, bürgerfreundlich umzusetzen und 

die Wirtschaft bei Kontakten mit der Verwaltung deutlich zu entlasten.  

Die größte Aufgabe liegt jedoch noch vor  uns: die Umsetzung bis 2022. Lassen Sie uns 
diese Herausforderung gemeinsam bewältigen.  
 

 

Klaus Vitt 

IT- Beauftragter der Bundesregierung
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1 Digital nutzbare Verwaltungsleistungen  
 

Die Digitalisierung bietet große Chancen, Leistungen der Verwaltung einfach, schnell und 

unbürokratisch zu erhalten. Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen er-

warten von der Verwaltung ähnlich komfortable und leistungsfähige digitale Angebote, 

wie sie es aus dem Lebensalltag von privaten Unternehmen gewohnt sind . Die Wirtschaft 

erhofft sich , durch digitale Angebote Verwaltungskontakte weitestgehend über Schnitt-

stellen aus der Unternehmens - IT abwickeln zu können und dadurch Kosten und Zeit zu 

sparen. Auch die Bürgeri nnen und Bürger erwarten  einfache und nutzerfreundliche digi-

tale Lösungen, die es ihnen ermöglichen, die zustehenden bzw. notwendigen Verwal-

tungsleistungen unbürokratisch  zu erhalten . Nicht zuletzt hilft es auch der Verwaltung 

selbst, wenn sich in den Ämte rn keine Warteschlangen mehr bilden, Sachbearbeiter sich 

den fachlich anspruchsvollen Aufgaben widmen können, weil repetitive Tätigkeiten auto-

matisiert wurden , die Behörden nicht länger manuell Nachweise austauschen, sondern 

die Daten gemäß dem Once- Only- Prinzip  ausgetauscht werden  und die hohe Qualität der 

deutschen Verwaltung auch angesichts des demografischen Wandels aufrecht erhalten 

bleiben kann  (vgl. Statistisches Bundesamt, 2015) . 

Verwaltungen setzten sich schon frühzeitig mit der Frage auseinander , wie die zuneh-

mend verbreitete Nutzung des Internets für das Angebot von Verwaltungsleistungen ge-

nutzt werden könnte. So entstanden bereits in den frühen 1990Ěer Jahren erste Behör-

denwebseiten, Kommunal -  und Länderportale sowie ein Bundesportal, auf denen d ie 

Verwaltung über ihr Leistungsangebot informierte. Vor dem Hintergrund der weiterentwi-

ckelten technischen Möglichkeiten bemühten Verwaltungen sich seit den 2000Ěer Jahren 

darum,  dass Nutzerinnen und Nutzer Leistungen vollständig digital abwickeln konnten . 

Eine wesentliche Herausforderung bei der Umsetzung digitaler Verwaltungsangebote sind 

die stark verteilten Zuständigkeiten. Für eine einzelne Behörde bedeutet es einen hohen 

Aufwand, für relativ geringe Fallzahlen ein attraktives digitales Angebot zu sch affen. Des-

halb setzten deutsche Verwaltungen bereits in der Vergangenheit digitale Angebote ge-

meinsam um, beispielsweise im Rahmen von DeutschlandOnline 2005  

(Bundesministerium des Innern, 2001) . Dabei sind einzelne bundesweit integrierte Ange-

bote entstanden, u.a. der Steuerverwaltungen, der Statistikämter und der Sozialversiche-

rung. Der überwiegende Teil der Verwaltungsleistungen ist al lerdings noch nicht online 

nutzbar oder nur in einzelnen Kommunen oder Ländern.  

Vor diesem Hintergrund vereinbarte  die Regierungskoalition z u Beginn der  Legislaturpe-

riode im Jahr 2013 das Ziel, die 100 wichtigsten und am häufigsten genutzten Verwal-

tungsl eistungen für Bürger und Unternehmen (Top 100) online anzubieten. Mit dem In-

krafttreten des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im August 2017 müssen nun alle Verwal-

tungsleistungen von Bund und Ländern bis Ende des Jahres 2022 auch digital nutzbar 

sein (vgl. Martini & Wiesner, 2017) . Die Verwaltungen stehen damit vor einer großen Her-

ausforderung, die nur gemeinsam bewältigt werden kann.  

Die deuts che Verwaltung will nunmehr ein en Transformationsprozess durchlaufen und 

die notwendigen Veränderungen in ihren Arbeitsprozessen, der Aufgabenverteilung zwi-

schen den verschiedenen Verwaltungsebenen und Ressorts vollziehen, die für den Aufbau 

moderner digitaler  Plattformen und ĜOne- Stop-Shopsĝ für Bürgerinnen und Bürger sowie 
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für die  Wirtschaft notwendig sind, um das schon lange gegebene Versprechen einer digi-

talen Verwaltung Wirklichkeit werden zu lassen. Bund und Länder hab en die Rahmenbe-

dingungen für d iesen notwendigen Transformationsschritt intensiv verhandelt und im 

Rahmen der Neuordnung der Bund - Länder- Finanzbeziehungen das Grundgesetz geän-

dert. Im Rahmen der Vereinbarung haben sie  sich selbst gesetzlich verpflichtet, sämtliche 

Leistungen der Verwaltung für  Bürger und Wirtschaft bis zum Ende des Jahre 2022 auch 

digital verfügbar zu machen. Dem Bund wurde ein umfangreiches Standardisierungsman-

dat eingeräumt und den Ländern wurden im Gegenzug finanzielle Mittel zur Verfügung 

gestellt, die für die notwendigen z usätzlichen Investitionen bei Ländern und Kommunen 

benötigt werden.  

Für die Umsetzung des Ziels, alle Leistungen bis zum Jahr 2022 digital verfügbar zu ma-

chen sind bei Bund, Ländern und Kommunen umfangreiche Arbeiten erforderlich. Dies 

betrifft  

¶ das ĜBackendĝ, also die Fachverfahren der Verwaltung, die mit ė möglichst  stan-

dardisierten ė Schnittstellen  versehen werden müssen,  

¶ das ĜFrontendĝ, also die digitalen Schnittstellen zu den Diensten der Verwaltung 

(ĜDigitale Diensteĝ) in Form von Services, die über de n Webbrowser genutzt wer-

den können, in Form von Apps für mobile Endgeräte oder in Form von Machine-

to- Machine- Schnittstellen,  

¶ die ĜPortaleĝ, also die Websites der Verwaltung, in denen die digitalen Dienste, 

im Idealfall organisiert nach den Lebenslagen der  Bürger und den Geschäftslagen 

der Unternehmen integriert werden sollen,  

¶ als auch die Querschnittskompomenten , wie etwa die Id entfi zierungskomponen-

ten zur Nutzung der digitalen Services, Komponenten zur Erstellung von digitalen 

Bescheiden und viele mehr.  

Während das Onlinezugangsgesetz das ĜWannĝ der Gesamtumsetzung exakt definiert, 

sind für das ĜWasĝ (Welche Leistungen sollen digitalisiert werden?) und ĜWer?ĝ, also der 

Aufgabenteilung zwischen den Verwaltungsebenen und innerhalb der Gebietskörper-

schaften zwischen Ressorts, noch viele Festlegungen zu treffen . Auch beim ĜWieĝ (In wel-

cher Struktur und mit welchen Technologien auf Basis welcher Architektur werden die 

Leistungen digital verfügbar gemacht?) müssen noch Vereinbarungen getroffen werden . 

Der vorliegende Umsetzungskatalog adressiert ausschließlich das ĜWasĝ, also die Menge 

der Leistungen der Verwaltung, die aufgrund des OZG digital verfügbar gemacht werden 

sollen, ohne Implikationen für das ĜWerĝ und ĜWieĝ zu machen oder bei der zeitlichen 

Planung der Einzelschritte (ĜWannĝ) Priorisierungen vorzunehmen. Er ist  aber eine wich-

tige Voraussetzung dafür , diese Entscheidungen zu treffen, und bildet eine i nformatio-

nelle Grundlage für die Umsetzung . 

Der Umsetzungskatalog spiegelt den aktuellen  Informat ionsstand wider , der sich im wei-

teren Verlauf noch ändern wird. Zum einen wird die Informationsbasis des Katalogs 

durch Befragungen bei den Gebietskörperschaften zukünftig erweitert werden, zum an-

deren ändern sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen und da mit auch Aufgaben der 

Verwaltung fortlaufend, sodass Leistungen zum Katalog hinzukommen, sich verändern o-

der entfallen können.  
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In Kapitel 2 werden grundlegende Begriffe geklärt, insbesondere  wird dargelegt,  was Ver-

waltungsleistungen im Rahmen des OZG sind und wie diese handhabbar abgegrenzt wer-

den können. Anschließend wird in Kapitel 3 das methodische Vorgehen erläutert. In Ka-

pitel 4  bis 6 werden die Umsetzungspakete vorgestellt. Dabei werden zuerst die Umset-

zungspakete mit Bürgerbezug anhand von Lebenslage n beschrieben und die jeweils um-

zusetzenden Verwaltungsleistungen benannt, anschließend die Umsetzungspakete mit 

Unternehmensbezug anhand von Geschäftslagen. Abschließend wird in Kapitel 7 ein Aus-

blick auf die weitere Umsetzung gegeben.   
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2 Vom Anwendungsbere ich des OZG erfasste Verwaltungs-
leistungen  

 

Für die Ermittlung der im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes umzusetzenden Verwal-

tungsleistungen sind einige begriffliche Klärungen erforderlich, insbesondere da der Be-

griff der Verwaltungsleistung im deutschen Ver waltungsrecht bis zur Verabschiedung des 

OZG nicht etabliert war (2.1). Darüber hinaus ist in einem zweiten Schritt zu klären, wel-

che Verwaltungsleistungen dafür geeignet sind, elektronisch angeboten zu werden  (2.2). 

Daraufhin wird kurz erläutert,  welche Leistungserbringer vom OZG erfasst sind (2.3), be-

vor abschließend  zusammengefasst wird, wie  sich diese Fragen auf den Anwendungs be-

reich des OZG auswirken. 

2.1  Begriff der  Verwaltungsleistungen  

Der Begriff der Verwaltungsleistung war in der Rechtswissenschaft b is zur Verabschiedung 

des Onlinezugangsgesetzes von untergeordneter Bedeutung. Der Leistungsbegriff wurde 

bislang eher in Konzepten zur Reform der öffentlichen Verwaltung verwendet. So wurde 

im Rahmen der Einführung des Neuen Steuerungsmodells (NSM) Verwaltungshandeln in 

Leistungen bzw. Produkten erfasst, in Form von sogenannten Produkt -  oder Leistungska-

talogen. Diese haben den Anspruch, das Leistungsportfolio von Verwaltungen umfassend 

zu beschreiben (KGSt, 1994). Leistungen werden nach diesem Verständnis zu Produkten 

gebündelt, welche das ĞErgebnis eines Leistungsprozesses im VerwaltungsbetriebĜ 

(Bogumil & Jann, 2009)  sind. Die Leistung beschreibt im NSM demnach zu Steuerungszwe-

cken den Output von Verwaltung (Jann, 2011, p. 101 ff.) .  

Für die Verwaltungsmodernisierungsdiskussion ist das NSM weiter stilprägend und beein-

flusst u.a. die Diskussion über E - Government (vgl. etwa bei Karger, Rüß, & vom Scheidt, 

2011, p. 188; Ranerup, Henri ksen, & Hedman, 2016) . So wurde auch im Rahmen des E-

Government-Vorhabens ĞFöderales InformationsmanagementĜ (FIM) ein Leistungskatalog 

der öffentlichen Verwaltung (LeiKa) entwickelt. Diesem liegt eine Definition von Verwal-

tungsleistungen zugrunde, die zahlreiche Aspekte aus der bisherigen Diskussion aufgreift. 

Demnach werden als Leistungen Ğdas Handeln der öffentlichen Verwaltung bezeichnet, 

das nach außen gerichtet  ist und auf das die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft so-

wie freie oder gemeinnützige Träger einen Anspruch haben oder das aufgrund öffentlich -

rechtlicher Verpflichtungen genutzt oder geduldet werden muss.Ĝ (GK FIM, 2014, p. 6) 

Neben dem Aspekt der Außenwirkung  findet sich darin auch der Hinweis, dass Verwal-

tungsleistungen durchaus belastender Natur sein können. Im Rahmen der Studie Top 100 

Wirtschaft (Stocksmeier, Brüggemeier, Grether, Hunnius, & Schuppan, 2017)  wurde daher 

als synoyme Bezeichnung auch der Begriff des Verwaltungskontaktes eingeführt.  

In der rechtswissenschaftlichen Diskussion über das Verwaltungshandeln war der Begriff 

der Verwaltungsleistung bislang von untergeordneter Bedeutung. Das Onlinezugangsge-

setz verpflicht et Bund und Länder  nunmehr, ihre ĞVerwaltungsleistungenĜ auch elektro-

nisch über Verwaltungsportale anzubieten (§ 1 (1) S. 1 OZG). Verwaltungsleistungen sind 

in § 2 (3) OZG definiert als die Ğelektronische Abwicklung von VerwaltungsverfahrenĜ. § 9 

Verwaltun gsverfahrensgesetz (VwVfG) wiederum nennt als Definition von Verwaltungsver-

fahren Ğdie nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf die Prüfung der Vo-

raussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines  Verwaltungsaktes oder auf den Ab-

schluss eines öffentlich -rechtlichen Vertrags gerichtet istĜ. Diese Definition gilt aber 
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nicht verbindlich für andere Fachgesetze, zumal das Verwaltungsverfahrensgesetz selbst 

den Begriff ĞVerwaltungsverfahrenĜ uneinheitlich verwendet (vgl. Stelkens, Bonk, & 

Sachs, 2018, § 9 VwVfG Rn. 85).  

Eindeutig nicht durch das OZG umfasst sind damit verwaltungsinterne Leistungen, da sie 

keine Außenwirkung entfalten, wie die Gebäude -  und Grundstücksverwaltung von Behör-

den oder die  Haushaltsplanaufstellung (so auch ausdrücklich die Gesetzesbegründung in 

BT- Drs. 18/11135 , S. 92).  

Weniger eindeutig zu beantworten ist indes die Frage, ob auch Realakte der Behörden 

vom Anwendungsbereich des OZG erfasst sein können. Der Sinn und Zweck des OZG spre-

chen klar für die Einbeziehung von Realakten, soweit diese onlinetauglich sind. Ziel des 

OZG ist es, einen möglichst weiten Anwendungsbereich für die Verwaltungsdigitalisierung 

zu schaffen. Aspekte einheitlicher Lebenssachverhalte werden teilwei se in Form von Ver-

waltungsakten vollzogen (bspw. Fahrerlaubnis), teilweise in Form von Realakten (bspw. 

Ersatzführerschein). Diese Differenzierung ist zwar im allgemeinen Verwaltungsrecht ge-

rechtfertigt, eigne t  sich aber nicht für die Begriffsbestimmungen des OZG. Aus Sicht der 

Nutzer hätte es nämlich keinen Sinn, ihre Anliegen anhand der Differenzierung von Ver-

waltungsakt vs. Realakt unterschiedlich zu behandeln. Eine nutzerfreundliche OZG - Um-

setzung muss es ermöglichen, sämtliche Aspekte einheitlicher Lebenssachverhalte online 

abwickeln zu können. Bereits heute bieten Portale der Bundesländer und Kommunen On-

line - Leistungen an, die keine Verwaltungsakte sind (bspw. Online - Kauf von ÖPNV-  und 

Touristentickets). Es ist nicht das Ziel des OZG sein, hinter diesem bereits erreichten Zu-

stand zurückzubleiben.   

2.2  Geeignetheit als ungeschrieben e Voraussetzung 

Das OZG trifft keine ausdrückliche Aussage zu Verwaltungsleistungen, die nicht dazu ge-

eignet sind, elektronisch angebo ten bzw. abgewickelt zu werden. Eine im Gesetzesent-

wurf der Bundesregierung vorgesehene Einschränkung (ĞDies gilt nicht, soweit die Ver-

waltungsleistung sich hierzu nicht eignet.Ĝ) wurde im parlamentarischen Verfahren ge-

strichen. Nichtsdestotrotz ist anerka nnt, dass die allgemeinen Rechtsgrundsätze Ğultra 

posse nemo obligaturĜ und Ğimpossibilium nulla est obligatioĜ auch im Verwaltungsrecht 

gelten . Damit bestehen auch im Rahmen des OZG die drei Formen der Unmöglichkeit  (vgl. 

hier und im Folgenden Herrmann & Stöber, 2017) :  

¶ faktische Unmöglichkeit: Die Online- Umsetzung ist nach allgemeinen Naturgeset-

zen unmöglich (bspw. Leeren einer Mülltonne oder ärztliche Impfung).  

¶ rechtliche Unmöglichkeit: Die Online - Umsetzung ist nicht möglich, weil gesetzliche 

Vorgaben dem entgegenstehen (bspw. Inaugenscheinnahme e ines Antragstellers 

zum Abgleich mit dessen Foto).  

¶ wirtschaftliche Unmöglichkeit: Die Online - Umsetzung steht in einem groben Miss -

verhältnis zum Aufwand (Kosten - Nutzen- Kalkül). Das gilt insbesondere für Verwal-

tungsleistungen, die von Bürgern und Unternehm en sehr selten nachgefragt wer-

den (bspw. Genehmigung für den Betrieb einer neuen Seilbahn in Berlin gemäß 

Berliner SeilbG).  

Verwaltungsleistungen, deren elektronisches Angebot unmöglich ist, sind für die Umset-

zung nach OZG ungeeignet. Sie fallen nicht in den Anwendungsbereich des OZG. 
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2.3  Erbringer von Verwaltungsleistungen  

Verwaltungsleistungen werden in Deutschland von einer Vielzahl unterschiedlicher Stellen 

und Verwaltungsebenen erbracht. Leistungen des Bundes fallen ebenso in den Anwen-

dungsbereich des OZG wie jene der Länder und Kommunen  (vgl. Herrmann & Stöber, 

2017). Neben der unmittelbaren Verwaltung übernehmen auch die Organisati onen der 

Selbstverwaltung, u.a. der Sozialversicherung und der Kammern, oder beliehene Private, 

wie der TÜV, hoheitliche Aufgaben. Unabhängig von der Rechtsform sind alle Leistungser-

bringer vom OZG erfasst, da Behörden alle Stellen sind, die Aufgaben der ö ffentlichen 

Verwaltung wahrnehmen (§ 1 (4) VwVfG). Folglich umfasst der OZG- Umsetzungskatalog alle 

Verwaltungsleistungen, unabhängig davon, von wem sie erbracht werden.  

2.4  Abgrenzung einer einzelnen Einheit  ĞVerwaltungsleistung Ĝ 

Keinen Anhaltspunkt für die De finition von Verwaltungsleistungen bieten die einschlägi-

gen Gesetze bei der Frage, wie granular die einzelne Einheit einer Verwaltungsleistung 

abzugrenzen ist. Beispielsweise kann die Kfz - Zulassung umfassend als eine Leistung ver-

standen werden oder können die Wiederanmeldung und die Neuzulassung  unterschieden 

werden  oder die Zulassung eines Pkw und die Zulassung eines Motorrads jeweils als Ein-

zelleistungen abgegrenzt werden. Generell gibt es hierfür keine universell ĞrichtigeĜ Lö-

sung (Hunnius, Schuppan, & Stocksmeier, 2015) . Dies verdeutlicht auch die sehr unter-

schiedliche Abgrenzung von Leistungen im LeiKa. Unabhängig von der Abgrenzung einer 

einzelnen Verwaltungsleistung muss ohnehin der Gesamtbestand aller Verwaltungsleis-

tungen im Geltungsbereich des OZG umgesetzt werden, egal ob Sachverhalte als mehrere 

einzelne Leistun gen oder Varianten einer Einzelleistung spezifiziert werden. Allerdings 

hat die Granularität der Verwaltungsleistungen Auswirkungen auf die Zählweise und da-

mit die Gesamtzahl der umzusetzenden Leistungen. Das Ziel des OZG- Umsetzungskatalogs 

ist es, die anstehende Aufgabe für Politik und Verwaltung handhabbar und die Umset-

zung steuerbar zu machen. Darüber hinaus sollen die Leistungen nutzerorientiert umge-

setzt werden. Vor diesem Hintergrund werden die Leistungen im OZG - Umsetzungskatalog 

pragmatisch aus Nutzersicht abgegrenzt. So unterscheiden Nutzer typischerweise nicht 

zwischen Details aufgrund der rechtlichen oder verwaltungsorganisatorischen Ausgestal-

tung , vielmehr sollte die digitale Umsetzung ihnen diese Orientierungs aufgabe sogar ab-

nehmen. Deshalb werde n im OZG- Umsetzungskatalog Leistungen im Zusammenhang be-

trachtet, die innerhalb der Verwaltung möglicherweise unterschieden und auf mehrere 

unterschiedliche Behörden  und Ebenen verteilt erbracht werden. Damit wird im Ergebnis 

ein prägnanter und bündiger Ka talog angestrebt, der gut für eine steuerbare Umsetzung 

geeignet ist, was bei mehreren tausend Einzelleistungen kaum  der Fall  wäre.  

Wie dabei im Einzelnen vorgegangen wurde, wird anhand der methodischen Vorgeh ens-

weise in Kapitel 3 erläutert .  
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3 Methodisches  Vorgehen 
 

Die deutschen Verwaltungen erbringen ein breites Spektrum von öffentlichen Aufgaben. 

Welche Aufgaben das im Einzelnen sind  und welche konkreten Leistungen in diesem Rah-

men erbracht werden , ist allerdings nirgendwo vollständig, systematisch und a ktuell er-

fasst. Zwar gibt es mehrere Quellen , die einen solchen Ansatz verfolgt haben  und auf de-

nen aufgebaut werden kann; allerdings ist dies angesichts des stark verteilten und stark 

unterschiedlichen Vollzugs bislang nicht vollständig gelungen. Auch im Rahmen dieser 

Untersuchung kann dies nicht erreicht werden und ist auch nicht das Ziel. Vielmehr soll 

in einem ersten Schritt pragmatisch der Rahmen der umzusetzenden Leistungen abge-

steckt werden, die in den Geltungsbereich des OZG fallen.  

In den folgende n Unterkapiteln wird im Detail erläutert, wie hierbei vorgegangen wurde . 

3.1  Ausgangsbasis 

Verwaltungsleistungen im Sinne des OZG (Verwaltungsverfahren, s.o.) gründen sich auf 

Rechtsnormen. Ein Ansatzpunkt für die Ableitung von Verwaltungsleistungen könnte 

demnach der Normenbestand sein, was angesichts des sen enormen Umfangs allerdings 

nicht leistbar ist.  Rechtsnormen reichen vo m Grundgesetz über  Bundesgesetze und Ver-

ordnungen bis hin zu kommunalen Satzungen und Subventionsrichtlinien im Sinne von  

Verwaltun gsvorschrift en. Der Normenbestand ist demnach so stark ausdifferenziert, dass 

ein solches Vorgehen schlicht unmöglich scheint  und auch nicht notwendig  ist , da bereits 

Vorarbeiten in diese Richtung geleistet wurden . 

Wesentliche Arbeiten in diesem Sinne sind  der LeiKa und Produktkataloge. Produktkata-

loge wurden im Rahmen der Einführung von Kosten -  und Leistungsrechnungen erstellt . 

Darin wurden  Leistungen der Verwaltung für die Ressourcensteuerung systematisiert. Den 

übergreifenden Bezugsrahmen hierfür bildet der Integrierte Produktrahmenplan (IPR) 

nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz (Bundesministerium der Finanzen, 2014) . Allerdings 

ist der IPR für das hier verfo lgte Ziel nicht detailreich gen ug und die daran anknüpfen-

den Landes-  und kommunalen Produktpläne bilden ė richtigerweise und zweckgemäß ė 

nur die Leistungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich ab. Folglich enthält ein kommu-

naler Produktplan nicht die Leistungen Führungszeugnis, da dies vo m Bundesamt für Jus-

tiz ausgestellt wird, oder Kinderzuschlag, wofür die Bundesagentur für Arbeit zuständig 

ist (vgl. u.a. AG Kommunaler Produktplan Bad en- Württemberg, 2016) . Dementsprechend 

sind Produktpläne als Ba sis für die weiteren Arbeiten nicht ohne Weiteres geeignet, kön-

nen aber zur Prüfung auf Vollständigkeit herangezogen werden.  

Eine Quelle, die konkret für den Aufbau von vernetzten Internet - Angeboten der Verwal-

tung entwickelt wurde, ist der LeiKa 1. Er ist zugleich die umfassendste  Vorarbeit für das 

hier verfo lgte Ziel, da dar in die normenbasierten Leistungen am umfassendsten abgebil-

det sind.  Allerdings l iefert  der LeiKa nicht unmittelbar das Ergebnis, da er u.a. auch in-

terne Leistungen  und reine Information sangebote enthält, die außerhalb des Geltungs-

bereiches des OZG liegen. Zudem konnte  die konzeptionell sehr exakte und ausgefeilte 

Systematik des LeiKa in der Praxis nicht in der angestrebten Form umgesetzt werden. Dies 

zeigt sich insbesondere daran, dass e inerseits manche Leistungen sehr stark ausdifferen-

ziert wurden  und andererseits Leistungen in anderen Bereichen lediglich sehr grob, in 

                                                
1  Auf eine detaillierte Erläuterung des LeiKa wird an dieser Stelle verzichtet (GK FIM, 2014). 
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wenigen Fällen auch gar nicht , erfasst sind. Dies führt dazu, dass allein bei der Erlaubnis 

zum Führen medizinischer Berufsbezeichnungen weit über 20 Leistungen unterschieden 

werden,  während  die Einkommensteuererklärung als eine einzige Leistung  erfasst ist. Im 

Ergebnis werden im LeiKa 2.369 Leistungen (ĞLeistungskennungĜ) unterschieden, die 

teilweise in sog. Verrichtung en und Verrichtungsdetails weiter spezifiziert sind. Insge-

samt hat der LeiKa da durch  über 5.500 Einträge.  

Im LeiKa wird  darüber hinaus  für jede Leistung unterschieden , welche Verwaltungsebene 

die Regelungs-  und Vollzugskompetenz inne hat  (GK FIM, 2014, p. 13f.) . Hierfür wurde 

eine Typologie entwickelt, die in Tabelle 1 dargestellt ist.  

Tabelle 1: Typisierung der Regelungs-  und Vollzugskompetenz im LeiKa 

LeiKa- Typ Regelungskompetenz  Vollzugskompetenz  

1 Bundesebene Bund 

2a 

Bundesebene 

Vollzug durch Landesebene 

2b Ausführungsvorschriften durch Landes-

ebene, Vollzug durch kommunale Ebene  

3a 
Bundesebene  

(Abweichungsrecht) 

Vollzug durch Landesebene 

3b Ausführungsvorschriften durch Landes-

ebene, Vollzug durch kommunale Ebene  

4a 
Landesebene 

Vollzug durch Landesebene 

4b Vollzug durch kommunale Ebene 

5 Kommunale Ebene Vollzug durch kommunale Ebene 

 

Allerdings sind die Daten im LeiKa nicht so detailreich erfasst, wie in der Typologie vorge-

sehen. So werden die Typen 2 und 3 sowie die jeweiligen Varianten a und b de facto 

nicht unterschieden, sondern insgesamt als 2 oder 3 erfasst. Auf dieser Basis ergi bt sich 

folgende Verteilung der Leistungen auf die unterschiedlichen Ebenen ( Abbildung 1). 
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Angesichts des großen Umfangs des LeiKa können die Aktualität und fachliche Exaktheit 

nicht in allen Bereichen gewährleistet werden. Auch besteht die begründete Vermutung, 

dass der LeiKa trotz der hohen Zahl von Leistungen in einzelnen Bereichen nicht vollstän-

dig ist. Nichtsdestotrotz ist der LeiKa die umfassendste Ausgangsbasis für die angestrebte 

Ableitung der OZG- Leistungen.  

Vor dem Hintergrund der identifiz ierten Diskrepanzen zwischen  dem in dieser Untersu-

chung verfolgten Ziel, die OZG- relevanten Leistungen zu  erfassen und handhabbar zu sys-

tematisieren einerseits, und den mit dem Aufbau des LeiKa verfolgten Zielen anderer-

seits, wurde folgendes Vorgehen gewählt: In einem ersten Schritt wurden  Leistungen 

identifiziert und ergänzt, die bislang nicht im LeiKa erfasst sind. Daraufhin wurde  die 

Granularität der ergänzten und der bestehenden LeiKa - Leistungen angenähert, insbeson-

dere indem stark ausdifferenzierte LeiKa -Leistungen zu ĞOZG- LeistungenĜ gebündelt wur-

den. Daraufhin werden die OZG- Leistungen priorisiert  und abschließend  in Lebens-  und 

Geschäftslagen systematisiert . Die einzelnen Teilschritte werden in den weiter en Unter-

kapiteln im Detail erläutert.  

3.2  Vervollständig ung 

Die vermuteten und  bekannte n Lücken im Leika lassen sich auf unterschiedlichen Wegen 

schließen, die unterschiedlich gut geeignet sind, um ein möglichst vollständiges Bild aller 

OZG- relevanten Leistungen zu erhalten. So können die bekannten Lücken niedrigschwellig  

im Austausch mit Experten, wie Mitgliedern der  Geschäfts-  und Koordinierungsstelle FIM  

(GK FIM) geschlossen werden. Dadurch lässt sich jedoch nur ein geringer Teil der bislang 

nicht erfassten Leistungen identifizieren. Andere Methoden sind hingegen aufwändiger, 

gleichzeitig aber auch besser geeignet, weitergehend Leistungen zu identifizieren. Einen 

Überblick der möglichen Erhebungsmethoden und der dadurch zu erzielenden Abdeckung 

bietet  Abbildung 2.  

Abbildung 1: Anzahl der LeiKa- Leistungen und deren Verteilung über die Verwaltungsebenen  
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Vor diesem Hintergrund wurde ein Methoden - Mix mit einem ausgewogenen Verhältnis 

von Aufwands-  und Zeitrestriktion einerseits und möglichst umfassenden Gesamtergeb-

nissen andererseits gewählt. Dabei kamen alle in Abbildung 2 aufgeführten Methoden-

zum Einsatz. Eingesetzt wurden bzw. werden die Methoden konkret in folgender Form:  

¶ Experteninterviews und - workshops : Im Rahmen von Treffen mit Experten der GK 

FIM und der Bundesredaktion wurden bekannte Lücken im LeiKa identifiziert und 

das Gesamtvorgehen diskutiert. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten untersucht, 

wie die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit für die Überarbeitung des LeiKa durch 

die GK FIM nutzbar gemacht werden können.  

¶ Befragung : Im Rahmen der Erhebung wird eine verwaltungsweite Befragung 

durchgeführt, bei der die Identifikation zusätzlicher Leistungen nur ein Teilaspekt 

ist2. Dabei werden exemplarisch ausgewählte Kommunen und Länder vertieft un-

tersucht. Die Ergebnisse dieser Befragung stehen aus Zeitgründen erst zu einem 

späteren Zeitpunkt zur Verfügung und fließen in Folgeversionen des OZG- Umset-

zungskatalogs ein. 

¶ Webseiten- Recherche: Webseiten ausgewählter Behörden wurden vertieft analy-

siert, insbesondere von Behörden mit Bündelungsfunktion, wie das Bundesver-

waltungsamt (BVA) oder die Struktur -  und Genehmigungsdirektion (SGD) in Rhein-

land - Pfalz. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf Formularen im Download - Be-

reich, die Rückschlüsse auf mögliche Verwaltungsleistungen zulassen.  

¶ Maschinelle Portal - Auswertung : Über Schnittstellen wurden die in Verwaltungs-

portalen aufgeführten Leist ungen automatisiert ausgelesen und teilautomatisiert 

analysiert. Ausgewertet wurden die Landesportale von fünf Flächenländern, drei 

Stadtstaaten und zwölf Kommunalportalen in Nordrhein - Westfalen (Abbildung 3). 

Dabei wurden in einem ersten Schritt alle darin verzeichneten Leistungen ausge-

lesen. Anschließend wurden jene Leistungen ausselektiert, die bereits mit eine r 

                                                
2  Hauptziele der Befragung sind die Erhebung der Vollzugsunterschiedlichkeit (Zuständigkeitsver-

teilung und Formularvarianz einer Leistung, Anzahl und Unterschiedlichkeit der Fachverfahren) 
und des Digitalisi erungsstatus der Verwaltungsleistungen, insbesondere in Bezug auf bereits 
umgesetzte Online- Services.  

Abbildung 2: Methoden zur Identifikation zusätzlicher Verwaltungsleistungen und deren jeweilige Abdeckung 
im Überblick  
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LeiKa- ID versehen waren, da davon auszugehen ist, dass 

diese Leistungen bereits im LeiKa erfasst sind.  

Anschließend wurden die übrigen Leistungen dahinge-

hend analysiert, ob sie tatsächlich zusätzliche Leistungen 

im Geltungsbereich des OZG bezeichnen. 

Insgesamt wurden aus allen Portalen etwa 13.500 Leistungen 

ausgelesen, wobei darunter naturgemäß zahlreiche Dubletten 

sind, weil dieselbe Leistung jeweils in mehreren oder sogar al-

len Portalen aufgeführt ist . Wesentlich erschwert wurde die au-

tomatisierte Auswertung dadurch, dass in den Portalen nur 

etwa 45 Prozent der eingetragenen Leistungen  überhaupt mit 

einer LeiKa- ID versehen waren. In einem ersten Schritt konnten 

dadurch lediglich etwa 6.000 der ausgele senen Einträge elimi-

niert werden.  

Zwar ist auch die überwiegende 

Mehrheit der übrigen etwa 7.500 

Leistungen tatsächlich bereits im 

LeiKa enthalten; dies kann aller-

dings nicht ohne Weiteres automa-

tisiert festgestellt werden. Aufgrund  

dessen müssen diese Leistungen 

manuell gesichtet und sele ktiert 

werden,  

¶ was bereits im LeiKa erfasst und 

damit für die hier untersuchte 

Frage nicht relevant ist,  

¶ was zwar nicht im LeiKa erfasst, 

aber auch keine Leistung im Sinne 

des OZG ist und  

¶ was nicht im LeiKa erfasst und 

tat sächlich eine Leistung im Gel-

tu ngsbereich des OZG ist. 

Nur diese letztgenannten Einträge 

sind für die weitere Betrachtung 

tatsächlich relevant.  

Insgesamt wurden im Rahmen der empirischen Erhebung etwa 80 potenzielle OZG- Leis-

tungen identifiziert. Eine beispielhafte Auswahl dieser Leistun gen ist in Tabelle 2 aufge-

führt. Da die Daten aufgrund des niedrigen Anteils von Einträgen mit einer LeiKa - ID noch 

nicht vollständig ausgewertet sind,  können bis zu m Abschluss der Analyse nur die Zwi-

schenergebnisse berücksichtigt werden.  Die weiteren Ergebnisse fließen dann in Folge-

versionen des OZG- Umsetzungskatalogs ein. 

Abbildung 3: Ausgewertete 
Landes-  und Kommunalpor-
tale  

Abbildung 4: Anzahl der durchschnittlichen Leistungen in Lan-
des-  und Kommunalportalen mit und ohne LeiKa - ID 
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Tabelle 2: Ausgewählte identifizierte Verwaltungsleistungen  

Leistungsbezeichnung  Erhebungsmethode  Fundstelle  

Ausfuhrgenehmigung für Kultur-

gut  

Webseiten- Recherche Beauftragte der Bundesregie-

rung für Kultur und Medien  

Ausgleichszahlung nach § 38 AtG 

(Tschernobyl- Entschädigung)  

Webseiten- Recherche Bundesverwaltungsamt  (BVA) 

Meldung nach § 12.01 Rheinschiff-

fahrtspolizeiverordnung  (Rhein-

SchPV) 

Webseiten- Recherche Wasserstraßen-  und Schiff-

fahrtsverwaltung des Bundes 

(WSV) 

Ruherechtsentschä digung nach § 3 

(3) GräbG 

Webseiten- Recherche Bundesverwaltungsamt  (BVA) 

Erlaubnis für den Betrieb eines 

Prostitutionsgewerbes  

Maschinelle Portal -

Auswertung 

diverse 

Meldung des Blütebeginns beim 

Nutzhanfanbau  

Maschinelle Portal -

Auswertung 

Bundesamt für Landwirtschaft 

und Ernährung (BLE) 

Ausnahmegenehmigung für klein-

wüchsige Menschen  

Maschinelle Portal -

Auswertung 

Hansestadt Bremen 

Reitkennzeichen und Reitplaket-

ten  

Maschinelle Portal -

Auswertung 

Stadt Krefeld  

Wildursprungsscheine und Wild-

marken  

Maschinelle Portal -

Auswertung 

Kreis Viersen 

Deichschein Maschinelle Portal -

Auswertung 

Hansestadt Bremen 

Antrag auf Luftbildauswertung  Maschinelle Portal -

Auswertung 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Nicht alle der in Tabelle 2 aufgeführten  Leistungen sind automatisch zusätzliche, eigen-

ständige Leistungen im Sinne des OZG. Hintergrund ist, dass sich unter diesen Leistungen 

einige spezifische Varianten von bestehenden LeiKa- Leistungen finden : Dabei handelt es 

sich teilweise  um Leistungen auf der Verrichtungsebene  sowie zum Teil um landesspezifi-

sche Leistungen, die eng verwandt mit oder komplementär zu bestehenden LeiKa - Leis-

tungen sind (z.B. der ĞHafenscheinĜ, ein Erla ubnisschein zum Fischfang in den Bremer 

Häfen, und die LeiKa-Leistung ĞFischereischeinĜ). Solche Leistungen wurden im Rahmen 

der anschließenden Konsolidierung stark ausdifferenzierter LeiKa - Leistungen zusammen-

gefasst. Im folgenden Unterkapitel wird die se Konsolidierung der Leistungen und deren 

Abgrenzung nach OZG- Relevanz näher erläutert.  

3.3  Konsolidierung  und Abgrenzung  

Die Gesamtheit aller Leistungen im LeiKa und der zusätzlich identifizierten Leistungen 

wurde im nächsten Schritt konsolidiert und auf eine ha ndhabbare Anzahl aggregiert. Ne-
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ben dem Ziel der Handhabbarkeit für die politische Steuerung der Umsetzung wurde hier-

bei auch als Richtschnur herangezogen, was aus Nutzersicht als eine Leistung betrachtet 

werden kann. So ist der LeiKa sprachlich und systema tisch aus Verwaltungsperspektive 

konzipiert und unterscheidet aufgrund von unterschiedlichen rechtlichen Regelungsge-

genständen, was aus Nutzersicht eine Leistung darstellt.  

Allerdings finden sich im LeiKa auch zahlreiche Spezifikationen von Leistungen, die nicht 

im Sinne der LeiKa- Systematik sind. Beispielsweise sind im LeiKa zwei Leistungen für un-

terschiedliche Zielgruppen des Run dfunkbeitrags angelegt ė einmal im privaten Bereich 

und ein weiteres Mal im nicht privaten Bereich ė, obwohl eine solche Differenzierung 

laut LeiKa- Handbuch eigentlich nicht auf der Leistungsebene, sondern auf der Ebene der 

Verrichtungsdetails vorgenommen werden soll te (GK FIM, 2014, p. 8). Neben der Ziel-

gruppe werden bei Leistungen im LeiKa an mehreren Stellen auch Spezifikationen nach 

Objekten, Prozessschritten, Zuständigkeiten oder nach Beruf bzw. Branche vorgenommen. 

Abbildung 5 gibt einen beispielhaften Überblick über Leistungen, die im LeiKa stark spe-

zifiziert sind.  

Spezifikationen wie die Beispiele in Abbildung 5 wurden weitestgehend aufgelöst. Dem-

zufolge wurden die Leistungen ĞRundfunkbeitrag im privaten BereichĜ und ĞRundfunk-

beitrag im nicht privaten BereichĜ zu der OZG- Leistung ĞRundfunkbeitrag Ĝ integr iert, die 

Zuständigkeitsspezifikationen bei der Waisenrente aufgelöst , die Unterscheidunge n der 

Abfallart zusammengefasst und die Erlaubnisse zum Führen der medizinischen Berufsbe-

zeichnungen mit ähnlichen Leistungen anderer Branchen zur OZG - Leistung ĞAnerkennung 

von BerufsqualifikationenĜ gebündelt. Dadurch wurde in den Bereichen ĞSachkunde und 

BerufszugangĜ sowie ĞGewerbeanzeige und - erlaubnisĜ am stärksten gebündelt . Teilweise 

wurden mehr als  50 LeiKa- Leistungen zusammengefasst, da im LeiKa an manch en Stellen 

beispielsweise für jede Berufsgruppe eine eigene Leistung definiert ist .  

Etwa die Hälfte der LeiKa - Leistungen wurde n gar nicht gebündelt , weil die Definition 

passfähig erschien, beispielsweise beim Kindergeld, der Einkommensteuer  oder der Lie-

geplatzvergabe für Wasserfahrzeuge. 

Abbildung 5: LeiKa- Leistungen und Spezifikationsmerkmale  
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Im Rahmen der Bündelung wurde auch eine Einschätzung vorgenommen, inwieweit es 

sich um Leistungen im Geltungsbereich des OZG handelt  (vgl. Kapitel 2) . Hierbei  wurden 

LeiKa- Leistungen abgegrenzt, bei denen kein Kontakt mit der Verwaltung stattfindet, wie 

beispielsweise der Elternzeit , die zwischen Arbeiternehmerin bzw. Arbeitnehmer und Ar-

beitgeber vereinbart wird , oder Kontrollvorschriften, wie die Durchführung messtechni-

scher Kontrollen für Medizinprodukte, für die die Betr eiber dafür qualifizierte Stellen be-

auftragen müssen . Auch Leistungen, bei denen der eigentliche Zweck des Verwaltungsver-

fahrens darin besteht, unangekündigt  vor Ort die Einhaltung von Vorschriften zu prüfen , 

wie bei Hygieneuntersuchungen  oder der Lebensmi ttelprüfung , wurden nicht weiter ein-

bezogen. Zudem wurden Leistungen nicht weiter betrachtet, die im LeiKa als Ğaußer 

KraftĜ gekennzeichnetsind.  

Als sog. Grenzfälle eingeordnet und vorläufig nicht weiter berücksichtigt wurden Leistun-

gen, bei denen es sich lediglich um informelles Verwaltungshandeln handelt und somit 

keinen formellen Verwaltungsakt  darstellen . Hiervon sind beispielsweise  Beratungsleis-

tungen  betroffen, aber auch Angebote mit Infrastrukturcharakter , wie Straßenbau oder 

die Bereithaltung von Notunterkünften für Krisenfälle, sowie andere Realakte.  Diese Leis-

tungen haben durchaus Digitalisierungspotenziale  ė sei es die Bereitstellung von offenen 

Verwaltungsdaten (Straßenbau), die dann in Routing - Systemen integriert werden kön-

nen,  oder das Angebot einer Notfall - App, mit der Notunterkünfte im Krisenfall gefunden 

werden ė bzw. sind Annexleistungen zu Leistungen im Geltungsbereich des OZG. Die Leis-

tungen sollten demnach im Rahmen der Umsetzung nicht völlig außer Acht gelassen wer-

den.   

Insgesamt wurden von den LeiKa - Leistungen etwa 400 als außerhalb des Geltungsbe-

reichs vom OZG markiert, etwa 150 Leistungen als Grenzfälle identifiziert und die verblei-

benden etwa 1. 900 Leistungen zu etwa 575  OZG- Leistungen gebündelt . 

Die 575 OZG- Leistungen wurden anschließend prior isiert, was im folgenden Unt erkapitel 

näher erläutert wird.  

 

 

Abbildung 6: Zwischenschritte der Konsolidierung und Abgrenzung der Detailleistungen  
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3.4  Priorisierung  

Im Rahmen der Priorisierung soll festgestellt werden, welche der OZG - Verwaltungsleis-

tungen zuerst umgesetzt werden sollen. Wesentliche Leitlinie für die Umsetzung des On-

linezugangsgesetzes ist  die Nutzerorientierung.  Deshalb werden jene Verwaltungsleistun-

gen mit hoher Priorität versehen, die einen hohen Nutzen für Bürgerinnen und Bürger 

sowie für Unternehmen haben. Erst nachgelagert spielen verwaltungsseitige Umsetzbar-

keitsüberlegungen eine Rolle.  

Zwei Studien, in denen wichtige Verwaltungsleistungen aus Nutzersicht bereits identifi-

ziert wurden, sind zum einen die Top 100 Bürger- Studie (Hunnius et al., 2015)  und zum 

anderen die Top 100 Wirtschaft - Studie (Stocksmeier et al., 2017) . In diesen Untersuchun-

gen wurden die j eweils 100 wichtigsten und am häufigsten genutzten Verwaltungsleis-

tungen  für Bürgerinnen und Bürger bzw. für Unternehmen abgeleitet . Welche Leistungen 

aus Nutzersicht bedeutsam sind , lässt sich auch anhand der  in Anrufen bei der Einheitli-

chen Behördenrufnummer 115 am häufigsten erfragt en Leistungen feststellen . Darüber 

hinaus steht die deutsche Verwaltung vor der Herausforderung , bestimmte Verwaltungs-

leistungen aufgrund europäischer Vorgaben innerhalb einer kurzen Frist d igital verfügbar 

zu machen. In Artikel 5 Absatz 2 des Vorschlags für eine ĞVerordnung des Europäischen 

Parlaments und des Europäischen Rates über die Einrichtung eines zentralen digitalen 

Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs -  und Problemlösungsdi ensten und zur Än-

derung der Verordnung  Nr. 1024/2012Ĝ sind konkrete Verfahren benannt, die verpflich-

tend umgesetzt werden sollen (Single Digital Gateway , SDG). Die hier vorgenommene Pri-

orisierung der Leistungen für die Umsetzung im Rahmen des OZG stützt si ch auf diese drei 

Quellen (Top 100, 115, SDG). 

In den Top 100- Studien über die jeweils 100 wichtigsten und am häufigsten genutzten 

Verwaltungsleistungen  für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen wurden alle 

Verwaltungsleistungen anhand von Lebens -  bzw. Geschäftslagen aus Nutzersicht bewer-

tet. Dafür wurden alle Lebens -  und Geschäftslagen unter Effizienz -  (Kosten und Häufig-

keit) und Effektivitätsgesich tspunkten (stra tegische Relevanz und Komplexität) analysiert. 

Ausgewertet wurden hierfür die umfassend sten bundesweit verfügbaren Datenbanken 

(u.a. Bürokratiekost endatenbank WebSKM, Leistungskatalog, Normenscreening - Daten-

bank, Genesis- Datenbank). Zusätzlich wurden eigene Daten er zeugt, beispielsweise im 

Rahmen einer semantischen Analyse aller Koalitionsver träge von Bund und Ländern sowie 

deren Innovationsstrategien .  

Bewertet wurden jeweils  

¶ die Häufigkeit unter mehreren Nutzergesichtspunkten (Gesamtaufkommen pro 

Jahr, Anteil der jemals individuell betroffenen Bevölkerung, zeitliche Dauer  und 

Wiederholung im Lebensverlauf),  

¶ die Kosten bzw. der Zeitaufwand,  

¶ die Komplexität und  

¶ die politische und gesellschaftliche Relevanz.   
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Anschließend wurden Terzile gebildet, um die Teilergebnisse auf einen Gesamtwert zu-

sammenzuführen.  Abbildung 7 gibt einen Überblick über  die Bewertungskriterien . 

Im Ergebnis wurden auf Basis dieser Methode die fünf Lebenslagen ĞGeburtĜ und ĞKin-

derbetreuungĜ, ĞBerufsausbildungĜ und ĞStudiumĜ sowie ĞZuwanderungĜ und die acht 

Geschäftslagen ĞSteuern und AbgabenĜ, ĞAnlagen und StoffeĜ, ĞForschung und Entwick-

lungĜ, ĞArbeitgeber seinĜ, ĞLogistik und TransportĜ, ĞFinanzierung und Förderung Ĝ, ĞSta-

tistik -  und Berichtspflichten Ĝ sowie ĞUnternehmensstart Ĝ am höchsten priorisiert. Die 

Kernleistungen dieser Lebens-  und Geschäftslagen sowie wichtig e und häufig  genutzte  

Einzelleistungen sind die Top 100 Verwaltungsleistungen  jeweils für Bürgerinnen und 

Bürger sowie für Unternehmen . 

Im Regelbetrieb der Einheitlichen Behördenrufnummer 115 wird erhoben, nach welchen 

Verwaltungsleistungen Anrufer sich am  häufigsten erkundigen. Diese 115 - Anrufstat istik 

wurde ausgewertet und häufig erfragte Leistungen zu den Top 100- Verwaltungsleistun-

gen ergänzt. Dabei zeigte sich, dass ein großer Teil der häufigsten 115- Leistungen de-

ckungsgleich mit  den Top 100- Leistungen war, u.a. etwa Geburtsurkunde, Kfz- Zulassung, 

Anerkennung von Bildungs -  und Berufsabschlüssen sowie Einbürgerung. Abweichungen 

gibt es insbesondere dadurch, dass unter den bei der 115 erfragten Leistungen nur we-

nige Leistungen für Unternehmen sind. Zusätzlich zu den Top 100 - Leistungen sind  u.a. 

die häufigen 115 - Leistungen Baumfällgenehmigung, Geringverdienerpässe sowie Wahl-

schein und Briefwahl . 

Die Europäische Kommission hat am 02. Mai 2017 einen Vorschlag für eine neue Verord-

nung zum Aufbau eines  europäischen Verwaltungsportals  veröffentlicht , dem Single Digi-

tal Gateway, welches Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Zugang zu Verwal-

tungsi nformationen sowie Online - Services bieten soll. Jedes Verfahren, das derzeit Nut-

zern im jeweiligen Mitglied sstaat online zur Verfügung steht, soll dann auch für Nutzer 

aus anderen Mitgliedstaaten in einer zusätzlichen EU - Sprache bereitgestellt werden. Dar-

über hinaus sollen wichtige Verwaltungsverfahren ė wie die Beantragung einer Geburts-

urkunde, die Anmeldung e ines Kraftfahrzeugs  oder eine Unternehmensgründung ė online  

Abbildung 7: Priorisierungsschema der Top 100 Bürger - Studie (Quelle: Hunnius et al.,  2015, S. 24) 
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zugänglich gemacht werden, selbst wenn es für diese Leistungen bislang noch keine On-

line - Angebote innerhalb des Mitgliedsstaates gibt . Auch diese im Entwurf benannten  Ver-

waltungsleistungen 3 wurden  im Rahmen der Priorisierung besonders berücksichtigt . 

Leistungen, die sowohl unter den Top 100 -

Verwaltungsleistungen  sind als auch bei der 

Einheitlichen Behördenrufnummer 115 häu-

fig erfragt werden und im Single Digital Ga-

teway- Verordnungsentwurf genannt sind, 

haben demnach die höchste Priorität. Leis-

tungen, die lediglich in zwei bzw. einer d ie-

ser Quellen aufgeführt sind, folgen entspre-

chend (siehe Abbildung 8). 

Lediglich eine begrenzte Anzahl von Leistun-

gen findet sich sowohl in den Top 100 - Ver-

waltung als auch der 115 und  im Single Digi-

tal Gateway- Entwurf . Aktuell sind dies insge-

samt neun OZG- Leistungen, u.a. die Kraft-

fahrzeugzulassung, - um-  und - abmeldung , 

die Geburtsurkunde und - bescheinigung so-

wie die Anerkennung von Berufsqualifikationen . 

Etwa 30 Leistungen haben die P riorität 2, finden sich also im Single Digital Gateway - Ver-

ordnungsentwurf und den Top 100 oder im Single Digital Gateway - Verordnungsentwurf 

und der Liste der häufigen 115 - Leistungen oder in den Top 100 und der Liste der häufi-

gen 115- Leistungen. Zu diesen Leistungen gehören u.a. das Führungszeugnis (Top 100 

und 115), die Ausbildungsförderung (Top 100 und SDG) und das  Elterngeld (Top 100 und 

115).  

Alle etwa 40 Leistungen mit Priorität 1 und 2 sind in Tabelle 3 aufgeführt. Weitere etwa 

150 Leistungen finden sich nur in einer der drei Quellen und haben dementsprechend 

die Priorität 3, u.a. der Rentenantrag, - festsetzung und - zahlung, die Grundbucheintra-

gung, - änderung, - löschung, die Eheschließung und - beurkundung , der Schwerbehinder-

tenausweis und die Baumfällgenehmigung . 

Tabelle 3: Liste der OZG- Leistungen mit Priorität 1 und 2 (in alphabetischer Reihenfolge).  

Priorität  OZG- Leistung  

1 Anerkennung von Berufsqualifikationen  

1 Geburtsurkunde und - bescheinigung 

1 Kraftfahrzeugzulassung, - um-  und - abmeldung  

                                                
3  Alle im Anhang zum Verordnungsentwurf genannten Verfahren sind i n den Anlagen dieses Do-

kumentes aufgeführt.  Die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates 
über die Einrichtung eines zentralen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs -  
und Problemlösungsdiensten und zur Änderung der Verordnung Nr. 1024/2012 wird aktuell noch 
verhandelt, sodass sich die Liste der verp flichtend online umzusetzenden Verwaltungsverfahren 
noch ändern kann.  

Abbildung 8 Prioritäten bei der OZG- Umsetzung 














































































































































































































































































































































































































































































































